
Phantasiename 

(wie auf Verpackung deklariert)

Bezeichnung des Lebensmittels 

(wie auf der Verpackung deklariert; bei Wein 

ist die Kategorie des Weinbauerzeugnisses 

zwingend anzugeben, z.B. Wein oder 

Schaumwein)

Bezeichnung des Lebensmittels ROTWEIN

Verzeichnis der Zutaten (bei Wein 

spätestens ab 08.12.2023) inkl. Allergene 

sowie ggf. QUID - Angaben:

(Allergene z.B. durch Fettdruck von weiteren 

Zutaten hervorheben, QUID - Angaben in % - 

wie auf Verpackung deklariert bzw. bei Wein 

in elektronischer Form zur Verfügung gestellt)

Zutaten TRAUBEN – REKTIFIZIERTER KONZENTRIERTER TRAUBENMOST; KONSERVIERUNGSMITTEL: 

KALIUMMETABISULPHIT; STABILISIERENDE MITTEL: KALIUMPOLYASPARTAT

Netto-Füllmenge inkl. Einheit 

(z.B. g/ml/l/… - wie auf Verpackung deklariert) 

Netto-Füllmenge 0,75 L

ggf. Aufbewahrungshinweis 

(z.B. "nach Öffnen kühl bei 5°C lagern"; "nach 

Auftauen nicht wieder einfrieren" - wie auf 

Verpackung deklariert)

Aufbewahrungshinweis NB

ggf. Zubereitungshinweis 

(wie auf Verpackung deklariert)

Zubereitungshinweis NB

Abfüller 

(mit Namen und Anschrift bei Wein, wie auf 

der Verpackung deklariert)

Abfüller CANTINA DANESE SRL - 37030 RONCA - ITALIA

Hersteller 

(mit Namen und Anschrift bei Schaumweinen 

etc., wie auf der Verpackung deklariert)

Hersteller NB

ggfs. Importeur

(mit Name und Anschrift bei importierten 

Weinen, wie auf der Verpackung deklariert)

Importeur NB

Herkunft 

(mit korrekter Formulerung, z.B. "Wein aus …" 

- wie auf der Verpackung deklariert)

Herkunft WEIN AUS ITALIEN

Alkoholgehalt 

(wie auf der Verpackung deklariert; bei Wein 

zwingend in ganzen oder halben Einheiten 

anzugeben)

Alkoholgehalt 14,5% VOL

Nährwertdeklaration (bei Wein spätestens 

ab 08.12.2023) 

(wie auf der Verpackung deklariert):

Durchschnittliche Nährwerte ENERGIE JE 100 ML 

Brennwert 353 KJ / 84 KCAL

Fett 0

davon gesättigte Fettsäuren 0

Kohlenhydrate 0,7

davon Zucker 0,7

Eiweiß 0

Salz 0

ggf. weitere obligatorische 

Kennzeichnungselemente  

(z.B. Hinweis nach KakaoV, Warnhinweise bei 

Nüssen - wie auf Verpackung deklariert)

Weitere obligatorische 

Kennzeichnungselemente 

n/a

Spurenhinweis Allergene ("enthält"/"Kann 

… enthalten." - wie auf Verpackung deklariert)

Spurenhinweis Allergene ENTHALT SULFITE

Zuckergehalt 

(bei Schaumweinen etc., z.B. "trocken" - wie 

auf der Verpackung deklariert; fakultativ 

zusätzlich: Zuckergehalt in g/l).

Zuckergehalt TROCKEN

Lieferantenerklärung zu gelistetem/n Artikel/n im Fernabsatz

Angaben lt. Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV)

Pflichtangaben Fernabsatz gemäß Art.14 (1) i.V.m. Art. 9 (1) VO (EU) Nr. 1169/2011 

Amarone della Valpolicella DOCG



ggfs. "geschützte Ursprungsbezeichnung“ 

bzw. „geschützte geografische Angabe“ 

und den Namen dieser Bezeichnung/Angabe

 Ursprungsbezeichnung Amarone della Valpolicella Kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung (Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita)

ggfs. fakultative Angaben

• Erntejahr

• Bezeichnung einer oder mehrerer 

Keltertraubensorten

• Zuckergehalt von anderen Weinen als 

Schaumweinen etc.

• traditioneller Begriff bei Weinen mit 

geschützter Ursprungsbezeichnung oder 

geschützten geografischen Angabe (z.B. in 

Deutschland „Winzersekt“, „Federweisser“)

• Unionszeichen zur Angabe der geschützten 

Ursprungsbezeichnung oder der geschützten 

geografischen Angabe 

• bestimmte Erzeugungsverfahren (z.B. „im 

Fass gereift“, „Flaschengärung“, „Crémant“ – 

jeweils mit besonderen Anforderungen)

• für Weine mit einer geschützten 

Ursprungsbezeichnung oder einer 

geschützten geographischen Angabe der 

Name einer anderen geografischen Einheit, 

die kleiner oder größer ist als das Gebiet, das 

der Ursprungsbezeichnung oder 

geografischen Angabe zugrunde liegt

Fakulative Angaben Für die Herstellung dieser Weine dürfen Corvina, Rondinella und andere rote Trauben verwendet 

werden, die gemäß der Produktspezifikation zulässig sind. 

Nachstehend die Einzelheiten von Artikel 2 der Produktspezifikation

Für die Herstellung der genannten Weine dürfen bis zu insgesamt 25 % Trauben der folgenden Sorten 

verwendet werden 

- nicht aromatische rote Trauben, die zum Anbau in der Provinz Verona zugelassen und im Nationalen 

Register der Rebsorten aufgeführt sind, das mit Ministerialerlass vom 7. Mai 2004 (Amtsblatt Nr. 242 

vom 14. Oktober 2004) und späteren Aktualisierungen (Anhang 1) genehmigt wurde, bis zu einem 

Höchstanteil von 15 %, wobei für jede einzelne verwendete Sorte ein Höchstanteil von 10 % gilt 

- als autochthone italienische rote Trauben im Sinne des Gesetzes Nr. 82/06, Art. 2, eingestuft, die im 

Nationalen Register der Rebsorten, das durch Ministerialerlass vom 7. Mai 2004 (Amtsblatt Nr. 242 vom 

14. Oktober 2004) und spätere Aktualisierungen (Anhang 1) genehmigt wurde, für die restlichen 10% 

insgesamt zum Anbau in der Provinz Verona zugelassen sind.

Bei Testsiegeln: Fundstelle zu dem Test 

(idealerweise als Link); sofern sich Test nur 

auf bestimmte Losnummer bezieht, zusätzlich 

Angabe der Losnummer

Siegel und Fundstelle Qualitätsmanager Perozzo Giuliana

ggfs. Öko-Kontrollnummer ggfs. Öko-Kontrollnummer NEIN

Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen 

Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen. 


